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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.	�Welche externen Organisationen, Vereine, Initiativen, Stiftungen oder Nicht-
regierungsorganisationen wirken an der Planung, Durchführung oder program-
matischen Ausgestaltung der Landesgartenschau Ellwangen 2026 mit und 
welche dieser Organisationen verfolgen nach Kenntnis der Landesregierung 
ausdrücklich gesellschaftspolitische, klimaaktivistische, migrationspolitische, 
diversitätsbezogene oder anderweitig politische Zielsetzungen?

2.	�Welche finanziellen Mittel des Landes Baden-Württemberg fließen unmittel-
bar oder mittelbar in Bildungs-, Beteiligungs-, Nachhaltigkeits-, Demokratie-, 
Diversity-, Klima- oder Transformationsformate im Rahmen der Landesgarten-
schau Ellwangen 2026?

3.	�Welche Maßnahmen wurden getroffen, um sicherzustellen, dass die öffentlich 
finanzierte Landesgartenschau Ellwangen 2026 nicht zur einseitigen Verbrei-
tung gesellschaftspolitischer oder ideologischer Positionen genutzt wird?

4.	�Welche Programmpunkte, Ausstellungen, Workshops, Vorträge, Bühnenver-
anstaltungen oder Bildungsangebote der Landesgartenschau Ellwangen 2026 
befassen sich mit Themen wie „gesellschaftlicher Wandel“, „Transformation“, 
„Diversität“, „Klimagerechtigkeit“, „nachhaltige Lebensweisen“, „Demokra-
tieförderung“ oder vergleichbaren gesellschaftspolitischen Leitbildern?

5.	�Nach welchen Kriterien werden Organisationen, Initiativen oder Aussteller zur 
Teilnahme an der Landesgartenschau Ellwangen 2026 zugelassen oder ausge-
schlossen, insbesondere im Hinblick auf politische Neutralität und parteipoliti-
sche Betätigung?

Kleine Anfrage
der Abg. Uwe Freiherr von Wangenheim 
und Sandro Scheer AfD

und

Antwort
des Ministeriums für Ländlichen Raum, 
Landwirtschaft und Heimat

Gesellschaftspolitische Ausrichtung und Verwendung öffentli-
cher Mittel im Rahmen der Landesgartenschau Ellwangen 2026
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6.	�Welche Schulen, Hochschulen, Bildungseinrichtungen oder pädagogischen 
Träger kooperieren mit der Landesgartenschau Ellwangen 2026, und welche 
konkreten gesellschafts- oder umweltpolitischen Inhalte sollen dabei Schülerin-
nen und Schülern beziehungsweise Studierenden vermittelt werden?

7.	�Welche Gesamtkosten entstehen dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Ell-
wangen sowie weiteren öffentlichen Trägern im Zusammenhang mit der Lan-
desgartenschau Ellwangen 2026 und welcher Anteil hiervon entfällt auf Be-
gleitprogramme mit gesellschafts-, bildungs- oder transformationspolitischem 
Charakter?

27.5.2026

von Wangenheim, Scheer AfD

Beg r ü n d u n g

Die Landesgartenschauen in Baden-Württemberg haben sich in den vergange-
nen Jahren zunehmend von reinen Garten- und Landschaftsausstellungen hin zu 
umfassenden gesellschaftlichen, kulturellen und bildungspolitischen Großveran-
staltungen entwickelt. Im Umfeld der Landesgartenschau Ellwangen 2026 wird 
verstärkt mit Begriffen wie „Wandel“, „Transformation“ und gesellschaftlicher 
Zukunftsgestaltung geworben. Gleichzeitig wirken an öffentlich geförderten Ver-
anstaltungen dieser Art regelmäßig externe Organisationen, Initiativen und Bil-
dungsakteure mit, deren Tätigkeiten teilweise über den originären Veranstaltungs-
zweck hinausreichen. 

Bereits im Vorfeld der Vergabe der Landesgartenschau an die Stadt Ellwangen 
berichteten mehrere Medien, darunter auch die Schwäbische Zeitung in einem 
Artikel vom 3. Juli 2018 mit dem Titel „Landesgartenschau als Kompromiss? Ell-
wangen soll LEA weiterbetreiben“, kritisch über die Vergabebedingungen. 

Vor diesem Hintergrund möchte die Kleine Anfrage erörtern, in welchem Um-
fang öffentliche Mittel für gesellschafts- oder transformationspolitische Begleit-
programme eingesetzt werden, welche Akteure hierbei eingebunden sind und wie 
die politische Neutralität öffentlich finanzierter Veranstaltungen gewährleistet 
wird.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 23. Juni 2026 Nr. MLR24-0141-16/4/1 beantwortet das Mi-
nisterium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Kultus, dem Ministerium für Soziales, Arbeit und Ge-
sundheit und dem Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Welche externen Organisationen, Vereine, Initiativen, Stiftungen oder Nicht-
regierungsorganisationen wirken an der Planung, Durchführung oder pro-
grammatischen Ausgestaltung der Landesgartenschau Ellwangen 2026 mit und 
welche dieser Organisationen verfolgen nach Kenntnis der Landesregierung 
ausdrücklich gesellschaftspolitische, klimaaktivistische, migrationspolitische, 
diversitätsbezogene oder anderweitig politische Zielsetzungen?

Das Land fördert mit dem Programm „Natur in Stadt und Land“ ausschließlich 
die Daueranlagen (Investitionshaushalt), eine Förderung des Durchführungshaus-
haltes (= Kosten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung 
des Ausstellungsjahres einer Landesgartenschau/einer Gartenschau anfallen) er-
folgt nicht. Aus diesem Grund liegen der Landesregierung keine Informationen 
zu den externen Organisationen, Vereinen, Initiativen, Stiftungen oder Nichtre-
gierungsorganisationen und der damit verbundenen Planung, Durchführung oder 
programmatischen Ausgestaltung der Landesgartenschau Ellwangen 2026 vor.

2.	�Welche finanziellen Mittel des Landes Baden-Württemberg fließen unmittel-
bar oder mittelbar in Bildungs-, Beteiligungs-, Nachhaltigkeits-, Demokra-
tie-, Diversity-, Klima- oder Transformationsformate im Rahmen der Landes-
gartenschau Ellwangen 2026?

Wie bereits dargelegt, ist das Land bei der Durchführung des Ausstellungsjah-
res nicht beteiligt. Das Land Baden-Württemberg ist auf der Landesgartenschau 
Ellwangen lediglich im Jugend- und Kulturzentrum mit dem Treffpunkt Baden-
Württemberg (TBW) als selbstständiger Aussteller vertreten. Der Treffpunkt Ba-
den-Württemberg ist die offizielle Vertretung der Landesregierung auf Landesgar-
tenschauen und Gartenschauen in Baden-Württemberg. Hier stellen Ministerien, 
Regierungspräsidien, nachgeordnete Behörden, Lehranstalten, Schulen und Ver-
bände ihre Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfelder vor, berichten über die Hin-
tergründe ihrer Arbeit und beleuchten Baden-Württemberg aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln, anschaulich aufbereitet in wechselnden Ausstellungen (siehe An-
lage – Programm TBW).

3.	�Welche Maßnahmen wurden getroffen, um sicherzustellen, dass die öffentlich 
finanzierte Landesgartenschau Ellwangen 2026 nicht zur einseitigen Verbrei-
tung gesellschaftspolitischer oder ideologischer Positionen genutzt wird?

Eine Förderung des Durchführungshaushaltes erfolgt nicht; vgl. im übrigen Ziffer 1.
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4.	�Welche Programmpunkte, Ausstellungen, Workshops, Vorträge, Bühnenveran-
staltungen oder Bildungsangebote der Landesgartenschau Ellwangen 2026 be-
fassen sich mit Themen wie „gesellschaftlicher Wandel“, „Transformation“, 
„Diversität“, „Klimagerechtigkeit“, „nachhaltige Lebensweisen“, „Demokra-
tieförderung“ oder vergleichbaren gesellschaftspolitischen Leitbildern.

5.	�Nach welchen Kriterien werden Organisationen, Initiativen oder Aussteller zur 
Teilnahme an der Landesgartenschau Ellwangen 2026 zugelassen oder ausge-
schlossen, insbesondere im Hinblick auf politische Neutralität und parteipoliti-
sche Betätigung?

6.	�Welche Schulen, Hochschulen, Bildungseinrichtungen oder pädagogischen 
Träger kooperieren mit der Landesgartenschau Ellwangen 2026, und welche 
konkreten gesellschafts- oder umweltpolitischen Inhalte sollen dabei Schülerin-
nen und Schülern beziehungsweise Studierenden vermittelt werden?

Bezüglich des Programms des TBW wird auf die Anlage verwiesen. Vergleiche 
im übrigen Ziffer 1 und 3.

7.	�Welche Gesamtkosten entstehen dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Ell-
wangen sowie weiteren öffentlichen Trägern im Zusammenhang mit der Lan-
desgartenschau Ellwangen 2026 und welcher Anteil hiervon entfällt auf Be-
gleitprogramme mit gesellschafts-, bildungs- oder transformationspolitischem 
Charakter?

Für die Landesgartenschau Ellwangen wurde ein Zuschuss für den Investitions-
haushalt von 50 Prozent der Investitionskosten in Höhe von maximal 5,0 Mil-
lionen Euro durch das Regierungspräsidium Stuttgart beschieden. Die Förde-
rung der Landesgartenschauen und Gartenschauen wird vom jeweils zuständigen  
Regierungspräsidium bewilligt und abgewickelt. Sie erfolgt nach Maßgabe der 
§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der hierzu ergangenen 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) einschließlich der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Kör-
perschaften (ANBest-K).

Das Land und die durchführende Kommune sind finanzielle Träger des Investi-
tionshaushaltes.

Beim Durchführungshaushalt trägt die ausführende Kommune das volle finan-
zielle Risiko. Die Kommune generiert im Ausstellungsjahr Einnahmen aus der 
Durchführung der Landesgartenschau bzw. der Gartenschau, wie z. B. durch den 
Verkauf der Eintrittskarten, durch Sponsoring, durch Konzessionen und durch 
Mieteinnahmen.

Für den Treffpunkt Baden-Württemberg entstehen Kosten für die Planung, Or-
ganisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen im Treff-
punkt Baden-Württemberg in Höhe von 353 549,00 Euro zuzüglich von Miet-
kosten für die für den TBW bereitgestellten Räumlichkeiten in Höhe von bis zu 
480 000 Euro. In diesem Betrag sind sämtliche Leistungen wie die Ausstattung 
der Räume (Ausstellungsbereiche, Veranstaltungsbereiche, Büroräume, Küche, 
Sanitärräume, Lagerräume, Lagercontainer) die technische Betreuung, Versiche-
rungen, Bewachung und sonstige Leistungen beinhaltet. 

Darüber hinaus ist geplant, Inhaberinnen und Inhabern der Ehrenamtskarte Ba-
den-Württemberg im Rahmen der Woche des Bürgerschaftlichen Engagements 
(11. bis 20. September 2026) einmalig freien Eintritt in die Landesgartenschau 
Ellwangen zu ermöglichen. Dies gilt für maximal 5 000 Eintritte. Bei Ausschöp-
fung des Gesamtkontingents liegen die maximal erwartbaren Kosten bei rund 
83 000 Euro.

Gentges
Ministerin für Ländlichen Raum, 
Landwirtschaft und Heimat 
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